






















 1 

Zusammenfassende Erklärung 
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Vorbemerkung "Zusammenfassende Erklärung gem. § 6 (5) BauGB" 

Nach § 6 (5) BauGB wird der Flächennutzungsplan (FNP) bzw. eine Änderung des FNP 
mit der Bekanntmachung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde rechtswirksam. 
Die vorliegende Änderung ist am 12.02.2011 rechtswirksam geworden. Der FNP-
Änderung ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen  

• über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung im Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden 

• und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird mit den folgenden Ausführungen genügt. 

 

1. Ziel der Änderung Nr. 17 des Flächennutzungsplanes 

Ziel der Flächennutzungsplan-Änderung ist die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Biogasanlage (Vergärungslage) im Zusammenhang mit dem Kompostierwerk in Loh-
felden – Vollmarshausen zu schaffen. Der Standort für die Biogasanlage liegt nördlich des 
Kompostierwerkes, eine Erweiterungsfläche für Lagerzwecke ist westlich des Werkes 
vorgesehen. 
 

Die Darstellung im gültigen Flächennutzungsplan soll von „Grünfläche“ mit der Zweckbe-
stimmung „Abfall“ und „Fläche für die Landwirtschaft“ in „Sondergebiet Abfallwirtschaft – 
Biogas“ geändert werden. 
Die Gemeinde Lohfelden stellt im Parallelverfahren den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 57 „Sondergebiet Abfallwirtschaft – Biogas“ auf. 
 

2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Für die Flächennutzungsplanänderung wurde eine Umweltprüfung gem. § 2a BauGB 
durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt. Die Belange des Umweltschutzes, einschließ-
lich Natur- und Landschaftsschutz nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB, wurden untersucht, Auswir-
kungen auf die Schutzgüter ermittelt sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
bzw. zum Ausgleich schutzgutbeeinträchtigender Wirkungen vorgeschlagen. 
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Grundlagen dieser Umweltprüfung waren: 

• der Landschaftsplan des ZRK vom März 2007 (wirksam seit 19.10.2007) einschließ-
lich des Klimagutachtens des ZRK (1999 und 2009), 

• der Landschaftsrahmenplan 2000, 

• die Biotoptypenkartierung und Bestandserhebung sowie die Umweltdatenbank des 
ZRK, die auch Grundlagendaten der von Landesbehörden gelieferten Schutzflä-
chen, die Altlastendatei und die digitale Bodenkarte des Hessischen Landesamtes 
für Umwelt und Geologie beinhaltet. 

Weitere Elemente der Umweltprüfung werden im Rahmen der Bebauungsplanung bear-
beitet. 

Als vorrausichtlich negative Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 (4) BauGB sind der 
Verlust an Boden und Bodenfunktionen durch Versieglung, durch die fehlende Versicke-
rungsfläche eine negative Auswirkung auf den Wasserhaushalt, der Verlust von landwirt-
schaftlich nutzbarer Fläche, Verlust von Kaltluft- und Frischluftentstehungsflächen, sowie 
negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten.   

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sollen minimiert bzw. ausgeglichen werden durch  

• Erhaltung und Weiterentwicklung der noch vorhandenen Gehölzbestände 

• das Heranziehen der Maßnahmen aus dem Bebauungsplan Wahlebachaue (Nr.48) 
sowie Maßnahmen des Landschaftsplanes. Besonders beachtet werden soll die 
dargestellte Feldwegebepflanzungen und die Anlagen von Feldgehölzen zum 
Zwecke der Biotopvernetzung. 

 

3. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung 

Die vorgetragenen Anregungen zu Vorentwurf und Entwurf der Flächennutzungsplanän-
derung bezogen sich primär auf die am Standort zu tätigen erheblichen Bodenbewegun-
gen, den Verlust von hochwertigen (Acker)Flächen für die Landwirtschaft, sowie den Ver-
lauf eines Versorgungskabels durch den geplanten Bereich. 

Dabei war dazulegen, dass 

• Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlast (Bundes-Bodenschutzgesetz – BbodSchG) beachtet wird  

• Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastverordnung (BBodSchV) eingehalten wird  

• Ein 1 Meter breiter Schutzstreifen im Flächennutzungsplan ausgewiesen wird. Die-
ser darf nicht überbaut oder mit Bäumen bepflanzt werden.  

• Zu prüfen ist, ob für die Ausgleichsmaßnahmen gesonderte wasserrechtliche Ver-
fahren erforderlich sind 
 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass den Anregungen bereits im Zuge der Planung ausrei-
chend Gewicht beigemessen worden war. 
 

4. Ergebnisse der geprüften alternativen Planungsmöglichkeiten und Be-
gründung für die Auswahl der Planvariante 

Planungsalternativen wurden bereits in der Vorphase geprüft.  
Der Standort liegt am Rande der Gemarkung Vollmarshausen an der Grenze zu Söhre-
wald und zu Kaufungen. Südlich grenzt ein großes Waldgebiet an, im Norden liegen ein 
Hähnchenmastbetrieb sowie die Biogasanlage des landwirtschaftlichen Betriebes im Au-
ßenbereich. Die Kompostierungsanlage wurde an dieser Stelle errichtet, weil hier keine 
Geruchsbelästigung die Anwohner Lohfeldens oder Kaufungen erreichen. 

Alternativen zu diesem Standort entsprechend der Nutzung als Biogasanlage sind nicht 
verfügbar. Der Standort des Kompostierwerkes ist vorhanden, der Bau der Biogasanlage 
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ist lediglich eine Ergänzung, um den angelieferten Kompost über einen Vergärungspro-
zess in Energie umzusetzen. 

Der angestrebte Umfang der Entwicklung einer Biogasanlage fällt wie geplant aus; die 
Fläche hat eine Größe von ca. 4,3 ha. 

Nullvariante: Bei Nichtdurchführung des Vorhabens ist von ackerbaulicher Nutzung in 
Teilbereichen auszugehen. Der Landschaftsplan sieht Biotopanpflanzungen im weiteren 
Umfeld entlang der Wirtschaftswege vor. Generell eignet sich das Gebiet zur Biotopver-
netzung und damit auch für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen. Die Kompostierungs-
anlage bleibt in ihren Dimensionen bestehen, ebenso der Hähnchenmastbetrieb mit der 
Biogasanlage. 

 

5. Ergebnis der Abwägung 

Die Abwägung der Nutzung der potentiellen Vorteile einer Biogasanlage gegen die Belan-
ge des Bodenschutzes, des Wasserhaushaltes, des Klimas und der Landschaft fiel - unter 
Beachtung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich - zuguns-
ten für die Entwicklung der Biogasanlage aus. 
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